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[17 . Jh . ] A

"ABGESCHRIFFT1 DER GEBURT LINIEN DER ALTEN [HERREN] VON HÜNEN¬
BERG WELCHE NACHMAHLS BENGEN VON BREMEN[=BENGG VON BRA¬
MEN] GENAMBSET WORDEN USS ALTEN GSCHRIFFTEN JN GOTESS-
HAUSS KAPPEL ABGESCHRIBEN, UND VERZEICHNET"

”Es hat [ der von 1532 bis 1537 amtierende ] Seckeimeister [ der Stadt
Zug ] Oswald Beng [ g] , dise hernach volgende Gepurt Linien und herkommen
vom Kloster Kappell uss alten [ArchivJgschrifften ussziehen und ab-
schriben Lassen Jn bysein Nachgemimbter Ehren Persohnen seiner ver-
thrauwten und geheimen fründen der . . . H. Osswald Tossen [ =Toss ] ,
Amann [ von Stadt und Amt Zug ] , Caspar Stockher [ =Stocker ] , vogt Hein¬
rich Schönbrunner [ gest . 15371 ] beyd dess Raths , werni und Jacob Bran¬
denberg , und Grossweibel Albrecht Schmid , all burger Zug , dermits nit
gar vergessen werde , und Jn künfftigen seine Nachkommen (wie dan sich
bald die Zeit verendt [ ert ] und die Ment sehen Jn derselbigen Bald (wass
Jnen noch Verhasset und unachtsam ) widerumb geliebt , und hoch ge-
schetzt werden kan . ) den Zuonamen Bengg , mögent widerumb (so sy füeg-
lich und Nutz zesein , ihrem Standt und wesen nachdüchte ) verlassen,
und Jhren rechten Nammen und wappen von hünenberg wider annehmmen und
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brauchen wider ihren willen und gefallen und soll diser gedächtnus
gschrifft alzeit von dem Eltisten diss Gschlechts uffbehalten und ver¬
wahrt werden.

Friderich von Heunenberg [ =Hünenberg ] , Ein Sohn Gotfriets [ IV . ] von
Heunenberg [ =Hünenberg , gest . 13871 ] und Frauw Margreta von Fridin-
gen , wolte Zum Heiligen Grab Christi [ nach Jerusalem ] Reisen ist durch
ungestüm dess [Mittel - JMehrs Jn des ungläubigen finden [ =Türken ] hand
kommen, und vil Jahr gefenklich uffgehalten worden dass die seinigen
vermeinten Er were Zuo Grund gangen und gstorben nach deme ward Jhm
verwilliget einen seiner diener heim Zuo schickhen die ufferlegte Sum¬
ma gelts Zu seiner Erlösung by den seinigen uff zuo brechen . Sein va-
ter wass Jn der Zeit gestorben ] 1?] die seinigen aber habent Jhme dass
gelt dargestreckt und Jhne wider erlediget , dargegen hat Er Jhnen sein
theil an der herli : und grechtigkheit verpfendt , und Jngesetzt . Er hat
von seiner gmahel Hedwigen von Schwanden hinder Jhme verlassen ein
Sohn mit Namen Gotfrid [ von Hünenberg ] , und ein dochter Beide Jung,
diser Gotfrid ist mit verwilligung seiner Vormünder von der andern
seinige von Hünenberg usskaufft worden , die seinen vatter mit genanter
Summa gelts erlediget hattent umb dass Jahr 1378. / dan Ess fiengend
die Eydtgnossen an Je lenger Je mächtiger werden desswegen dem Adel
gar vil abgieng dan wan sy die underthanen Jm alten Zaum hetten halten
wollen weren sy auch von Jhnen ab Zu Eydtgnossen gfallen , sind also
Etliche hinweg Zogen , und etliche Jn die Statt und Burger worden die
von der Statt Zug hatend gar gute fründtschafft , und verstentnus mit
denen von Hünenberg , die Jhre Burger wahrent , und hoffend beide theil
entschütung , von denen Ertzhertzogen von Osterreych . Alss sy aber sa-
henten dass es nit gschehen wolt , sind si theils abzogen und die nit
vil Richtumb hatend hand sich auch in den fryen Eydtgnösischen Stand
gelassen.
Ao . 1415. / Jst Junkher Hanss von Hünenberg J Zuo Bremgarten gesessen
und burger gsein Jm selbigen Jahr hat Jr . Götz von Hünenberg sein hal¬
ben theil an der herrschafft oder Zwing Zuo Hünenberg denselben seinen
underthanen [ den Dorfgenossen ] umb ein gering gelt Zu Kauffen 4 geben,
Junkher Hartman [ n] der eit er [ =V. ] [ von Hünenberg ] genampt wolff hatt
etliche Jahr darvoxr * sein halben theil hin Ze kauffen geben eben auch
umb dise Zeit , Jst der letst obgenant Gotfrid von Hünenberg 6 gestorben
und Zuo Kappel by seiner Gmahel Anna von Baldegg begraben worden , Sy
hand hinder Jhnen verlassen einen Sohn Hartman genant der Jünger von
Hünenberg , welcher auch Zuo Kappel ufferzogen , und underwisen worden,
Rudi Gotschalckh [ =Gottschalk ] von Bremmen [ =Brämen ] ward sein vogt,
und auch Verwalter über die Güeter , die Jhme sein vetter Hart¬
man [ VI . ?] [Hünenberg ] von Wildenburg geben Er sein vogt hat Jmme noch
ein hauss und etliche güeter daselbst von den Benggen darzuo erkhaufft

/ [ *&>
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Jm welchem Er etwass Zeits gewöhnet , und desswegen Hartman Beng [ g] von
Bremen genant worden , wie ein alter brieff zuo gibt , der Jm 1421 Jahr
uffgricht ist , den Seckeimeister Oswald Bengen noch byhanden , hat also
diser Nammen und sein Nammen harkhommen Jngheim behalten , damit Er nit
von dem gemeinen Man und Pauren uff dem Land (die dem Adel uffsetzig
wahrend , auch verhasset [ ) ] und alss ein usspecher geachtet wurden , ist
also von wegen seines früntlichen wolverhaltens von Menigkhlichen ge¬
liebt worden , Umb dass Jahr 1422 ist Er von Bremmen Jn die Stat Zug

7
Zogen , daselbsten dass Bürgerrecht genossen , er ward bald dess Raats
und Jn andern Embtern Praucht , sein frauw hiess verenen von Ospendal
[ =Hospental ] .

Ausszug und Begriff der Gepurt Linien und harkhommen dess vesten H.
Oswald Benggen dess Raths und Seckeimeister [ von ] Zug etc . und der
Seinen Jn bysein obgenanter H. us alten gschrifften Zogen , Jm Kloster
Kappel , und in folgende Figuren nach einandern gestellt , etc.
1 . Gottfrid [ IV . ] von Heünenberg , Frau Margreta von Fridingen Sein Ge-

mahel , Stiffteren [ v . 1371/72 bzw . v . 1387 ] in der Pfrundt by St.
Andress [ =Andreas ] .

2 . Fridrich war Jhr Sohn , Hedwig von Schwanden Sin Gemahel , diser wass
So vil Jahr verlohren , wie oben gemelt ist worden etc.

3 . Gotfrid Jhr Sohn Anna von Baldegg sein Gemahel , diser ist usskaufft
worden , wie vermeldet ist etc.

4 . Hartman von Heünenberg der Jünger ward Jhr Sohn Er ward darnach
Hartman Bengen von Brämen genant wegen der güeteren so Jhme seine
vogt und verwalteren Ruedi Gottschalckh von Brämen , daselbst von
den Benggen erkaufft hat , Er war der Erst Jn der Stat husshablich,
auch dess Rathss und Jn Aempteren praucht , diser Hartman wass Sek-
kelmeister Oswald Benggen urahnherr . Frau verena von Ospental , des
Genanten Hartman von Hünenberg , dess Jüngern genant Beng , von Brä¬
men , Gemahel wass sein uhranfrauw etc.
Ess Jst Hartman in seiner Jugent Zu Kappel ufferzogen und underwi-
sen worden , diss hat obgemelter Seckeimeister Bengg seinen Nachkom¬
men Zu Gedächtnus Schriben lassen und durch ein gschwornen Schriber
underschriben lassen , Beschehen am Montag [ den 2 . Juni ] nach der
heiligen Tryfaltigkheit Jm 1539 [ l ] Jahr.

O
Die underschribnen warend H. Landtschriber Jacob Koli [n ] , Nachge-
hents durch H. Stattschriber * Convat [ III . ] Zurlauben , und verners
durch H. Landtschriber [Hans ] Schönen [ =Schön ] ^ . "

"Eigenttichex AbAchxifät Von den Linien desi Hexxen Von Hünenbexg, die . Hexnacken
Benggen Von Examen benamb-iten wanden. ”

1) Eine weitere Kopie , angefertigt durch Beat Fidel Zurlauben , findet sich
in Zurlaubiana MsZQ 9 , 201 - 205 . Eine dieser Abschriften dürfte Zurlauben
später , d . h . 1756 , Hans Jakob Leu für dessen Artikel über die von



Hünenberg zur Verfügung gestellt haben , s . Leu/Lexicon X 352ff sowie
Zurlaublana AH 116/28 . Bezüglich Zurlaubens Mitarbeit an Leus Lexikon s.
Meier/Zurlaubiana 300ff sowie  " Mitarbeit ” 1279 Nr . 24.

2 ) Nach staub/Hünenberg 42 hatte Gottfried IV . keinen Sohn namens Fried¬
rich, , 8 . aber Leu/Lexicon X 354.

3 ) Bel Hans von Hünenberg handelt es sich wohl um den bei Staub/Hünenberg
57 genannten Sohn von Hartmann VI . von Hünenberg , den Bruder Hart¬
manns VIII . von Bünenberg.

4 ) s . Zurlaubiana AH 116/28
5 ) Hiezu findet sich bei Staub/Hünenberg 135 nichts verzeichnet.
6) Dieser Gottfried von Hünenberg samt Gattin und Nachkommen wird bei

Staub/Hünenberg nicht erwähnt.
7) Eine Ratszugehörigkeit lässt sich allerdings nicht nachweisen , s . Iten,

Zumbach/Wappenbuch 30.
8) Jakob Kolln war von 1524 bis 1528 Landschreiber , zudem war er von 1524

bis 1542 auch noch Stadtschreiber , s . Zumbach/Landschreiber 24 Nr . 1.
9 ) Konrad III . Zurlauben war von 1590 bis 1612 Stadtschreiber von Zug.
10 ) Hans Schön war von 1605 bis 1612 Landschreiber . In Frage käme aber auch

dessen Nachfolger Christian Schön , der von 1612 bis 1635 Landschreiber
war , s . ebenda 30 Nr . 10 bzw . 31 Nr . 11.

Kopie , von unbekannter Hand, mit Dorsualnotiz von anderer Hand
AH 117 , 314 - 319 , wobei das Dokument eine eigene Paginierung : 75 - 83
aufweist - Blatt 317 - 319 r leer
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